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E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekanimer 3.2.1 

vom 6. August 1987 

BeschwerdefUhrer: 	 Mannesmann Aktiengesellschaft 
• 	. 	 Mannesmanriufer 2 	 . 

D-4000 Düsseldorf (DE) 

Vertreter: 	: ••• 	Presting, Hans-Joachim et.al . 
Herbertstráe 22 . 	. 	. '. . . 	. . . 
D-1000 Berlin 33 West (DE) 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prlifungsabteilung 086 
des Europäischen Patentamts vom 
15. August 1985, 	mit 	der 	die. 
europäische . Patentanmeldung 	Nr. 
83 730 096.1 aufgrund des Artikels 97 

• 	 . 	(1) EPU zurUckgewiesen worden ist. 

Zusammensetzung der Kaxnmer: 

Vorsitzender: P. Delbecque 	. 	 . 
Mitglieder: F. Gumbel 

W. Moser 	 . 	 . 

EPA/EFO/OEB Form 3031 11.86 



1 	T43/86 

Sachverhalt und Antrge 

Die am 10. Oktober 1983 angemeldete und am 27. Juni 1984 

veröffentlichte èuropische Patentanmeldung Nr. 

83 730 096.1 ist durch Entscheidung der PrUfungsabteilung 

vom 15. Oktober 1985 zurUckgewiesen worden. 

In ihrer Entscheidung, der die ursprUnglichen AnsprUche 1 

bis 4 zugrunde lagen, koiumt die PrUfungsabteilung zu dem 

Ergebnis, daB die Gegenstándeder beiden unabhängigen An-

sprtiche 1 und 3 im Hinblick auf den Stand der Technik nach 

den Druckschriften DE-A- 2 936 578 und DE-A- 3 133 083 

bzw. DE-A- 2.947 398 nicht auf einer erfinderischen Tätig-

keit beruhen. 

III 	Am 13 November 1985 hat die Beschwerdefuhrerin gegen 

diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwer-

degebUhr gezahit sowie hilfsweise den Antrag auf mUndliche: 

Verhandlung (Artikel 116 EPU) gestelit Die Beschwerde-

begrundung hat sie am 25 Januar 1986 eingereicht 

IV. 	In einer der Ladung zur mUndlichen Verhandlung beigefUgten 

Mitteilung ist die Beschwerdefuhrerin darauf hingewiesen 

warden, daB die Kammer die Neuheit der Gegenstände der An-

sprUche 1 und 3 zwar ais gegeben ansehe, jedoch erhebliche 

Zweifel hege, ob diese Gegenstände tatsächlich das Ergeb-

nis einer erfinderischen Thtigkeit darstellen. Die Ladung 

und diese Mitteilung sind der BeschwerdefUhrerin am 

23. Juni 1987 zugestelit worden. 
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2 	T 43/86 

In der mUndlichen Verhandlung vom 6. August 1987 hat. die 

BeschwerdefUhrerin neue PatentansprUche 1 bis 4 und eine 

neue Beschreibung, Seiten 1 bis 8, Uberreicht. Auf3erdern 

hat sie den Antrag gesteilt, die Sache an die PrUfunysab-

teilung zur Fortsetzung der PrUfung auf der Grundlage 

dieser neuen Unterlagen zurUckzuverweisen. 

Das neue Patentbegehren enthält jetzt noch einen unab- 

hngigen Patentanspruch. Dieser lautet: 

"1. Nadeldruckkopf für Matrixdrucker, mit einem Verbund-

kBrper mit mehreren U-Magnete bildenden Polschenkelpaaren, 

denen jeweils eine Magnetspule und ein Kiappanker zugeord-

net sind, mit durch die Stirnseiten der Polschenkelpaare 

festgelegten, in einer gemeinsamen Ebene liegenden Auf-

lageflächen fUr die Kiappanker, mit einer gegenUber der 

Auf1agefichen-Ebene (urn einen Abstand delta-x) zurUckge-

setzten planparallelen zentralen Bezugsebene, die fUr den 

Anachiag der Kiappanker in Ruhestellung ma2geblich 1st, 

dadurch gekennzeichnet, daf3 der Verbundkbrper aus einem in: 

Querschnitt U-förmigen Hohlkörper (2 bzw. 7) besteht, an 

dessen Aul3enfFâche die U-Magnete (4) befestigt sind und an 

dem stirnseitig die Bezugsebene (5a) ausgebildet ist". 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Regel 86 (3) EPU ist aufgrund von Regei. 66 (1) EPU im Be-

schwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. 

Bei den von der BeschwerdefUhrerin eingerelchten neuen Pa-

tentansprUchen sowie den diesen angepa8ten Teilen der Be-

schreibung handelt es sich urn weitere Xnderungen im Sinne 
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3 	 T 43/86 

von Re9ei 86 (3) EPU, zweiter Satz, die nur mit Zustimmung 

der Kammer vorgenomrnen werden könrien. Obschon sie erst in 
der mUndlichen Verhandlung eingereicht worden sind und 

- 

	

	
foiglich aufgrund von Ithschnitt 2.2 der IsHinweise  fUr die 

Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" (ABI. 

• 	 EPA 1981, 176) nicht unbedingt berUcksichtigt werden 

mUI3ten, stimmt die Kammer diesen Knderungen zu. 

4. 	Da die vorgeschlagenen Xnderungen bedeutsam sind, ist dem 
diesbezUglichen Antrag der BeschwerdefUtirerin stattzugeben 
und die Sache an die PrUfungsabteilung zurUckzuverweisen 

mit der Mal3gabe, die PrUfung der Anmeldung auf der Grund-
lage der genderten Unterlagen fortzusetzen. 

Entscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entchieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die PrUfunysabteilung zurUckverwiesen 

mit derAuflage, die PrUfung der Anmeldungauf der Grund-

lage der folgenden Unterlagen fortzusetzen: 

PatentansprUche 1 bis 4 und 
Bescfirei'bung Seiten 1 bis.8, jeweils Uberreicht in der 

mUndlichen Verhandlung, 

ursprUngliche Zeichnungen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

F. Klein 	 P. Delbecque 
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